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1. Dem Antrag auf Informationszugang bzw. Akteneinsicht bezüglich der Verwal-

tungsvorgänge in Zusammenhang mit dem Förderantrag des Unternehmens 

wird – unter Unkenntlichmachung von geschäftsbezogenen Unternehmensda-

ten des Unternehmens – stattgegeben. 

2. Die Entscheidung ergeht gebührenfrei. 

 

Begründung: 

 

Zu Ziffer 1: 

Im Rahmen der Förderrichtlinie des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung von Land-

stromanlagen für Binnenschiffe vom 16.11.2020 hat ein Schifffahrtsunternehmen für 

die Errichtung einer Landstromanlage in Traben-Trarbach einen Förderantrag gestellt. 

Für die Bearbeitung und über die Entscheidung des Förderantrages ist die Investiti-

ons- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) zuständig. Das Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist insoweit kein Verfahrensbeteiligter, 

ein Abdruck des Förderantrages liegt dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-

wirtschaft und Weinbau gleichwohl vor.  

 

Nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Alt. 2 LTranspG ist der Antrag auf die Gewährung eines 

Informationszugangs abzulehnen, soweit Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ver-

letzt würden, es sei denn, die Betroffenen haben eingewilligt, die Offenbarung ist 

durch Rechtsvorschrift erlaubt oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe 

überwiegt. 

 

In § 5 Abs. 6 LTranspG ist der Rechtsbegriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-

ses definiert, wobei sich das Gesetz an die einschlägige Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichtes (BVerfG) anlehnt.  
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Danach sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse alle auf ein Unternehmen bezo-

gene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem 

begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechts-

träger ein berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse im vorstehend genannten 

Sinne umfassen im Wesentlichen technisches Wissen, während sich Geschäftsge-

heimnisse vornehmlich auf kaufmännisches Wissen beziehen.  

 

Ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse im obigen Sinne liegt vor, wenn das Be-

kanntwerden einer Tatsache geeignet ist, die Wettbewerbsposition eines Konkurren-

ten zu fördern oder die Stellung des eigenen Betriebs im Wettbewerb zu schmälern 

oder wenn es geeignet ist, dem Geheimnisträger Schaden zuzufügen. 

 

Nach der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG zu den Geschäftsgeheimnissen 

werden etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, 

Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, 

Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, 

durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt 

werden können. 

 

Das Schifffahrtsunternehmen hat im Rahmen des Drittbeteiligungsverfahrens die Ein-

willigung in die Gewährung des Informationszugangs verweigert.  

 

Der Fördervorgang des Projektes enthält durch Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ge-

schützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens. Eine Veröffentli-

chung des Fördervorganges ist deshalb nur dann und insoweit möglich, wenn die im 

Verwaltungsvorgang zu schützenden unternehmensbezogenen Daten unkenntlich ge-

macht werden. 
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Die vollumfängliche Akteneinsicht bzw. Veröffentlichung des Verwaltungsvorganges 

steht im Spannungsverhältnis zwischen dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit 

einerseits sowie den Interessen des Unternehmens auf Schutz seiner internen Unter-

nehmensdaten andererseits.  

 

Die Abwägung zwischen den jeweiligen Interessen des Betroffenen an der Geheim-

haltung der jeweiligen Information auf der einen Seite und dem im Raume stehenden 

öffentlichen Interesse an deren Bekanntgabe auf der anderen Seite nach 

§ 17 LTranspG führt vorliegend zum Ergebnis, dass aufgrund des besonderen Ge-

wichtes des in § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 LTranspG genannten Belanges der Vor-

rang eingeräumt wird und daher eine vollumfängliche Veröffentlichung des Verwal-

tungsvorganges nicht zum Tragen kommt. Die diesbezüglichen Informationen können 

insoweit auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht werden. 

 

Im Ergebnis ist eine Veröffentlichung des Verwaltungsvorganges aufgrund entgegen-

stehender Belange im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 LTranspG daher nur 

unter Unkenntlichmachung der maßgeblichen unternehmensbezogenen Daten mög-

lich. 

 

Der Informationszugang darf nach § 13 Abs. 3 Satz 2 LTranspG erst erfolgen, wenn 

die Entscheidung der oder dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die sofor-

tige Vollziehung angeordnet wurde und seit der Bekanntgabe der Anordnung an die 

Dritte oder den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. 

 

Ein Informationsanspruch gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG) besteht vorliegend 

nicht, da der Anwendungsbereich nach § 1 Abs. 2 UIG bereits nicht eröffnet ist.  

 

Zu Ziffer 2: 

Die Entscheidung ergeht gemäß § 24 Abs. 1 Satz 3 LTranspG gebührenfrei. 

 
  





Gesendet am: 22.12.2023 11:18:28

Betreff: Antrag zur Verbesserung der Versorgung von Binnenschiffen 
mit Landstrom in RLP - Anlegestelle Traben-Trarbach

Sehr geehrt 
sehr geehrt

anbei erhalten Sie unseren Förderantrag für den Ausbau der Landstromversorgung an unserer Anlegestelle 
in Traben-Trarbach.
Die weiteren Unterlagen stellen wir aktuell noch zusammen und werden diese im neuen Jahr nachreichen. 

Bitte bestätigen Sie uns den Eingang unserer E-Mail.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße,

dieser Nachricht.
(E) Disdaimer:
This e-mail message may c 
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ANTRAG
auf Gewährung einer Zuwendung zur 
Verbesserung der Versorgung von Binnen
schiffen mit Landstrom in Rheinland-Pfalz

Invcstitions 
und Strukturbank 
Rheinland Pfalz

Datum der Antragstellung: 21/12/2023 

Eingangsvermerk

Landstromanlagen für Binnenschiffe

An die

Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfal^lSB)

Holzhofstraße 4 
55116 Mainz

1. Antragstellende Verwaltung bzw. antragstellendes Unternehmen

Name der kommunalen 
Gebietskorperschaft bzw. 
Name des Unternehmens

Anschrift

Bankverbindung 

Auskunft erteilt 

Ansprechperson 

Telefon 

E-Mail
Rechtsform des 
Unternehmens 
Handelsregister-Nr., 
Amtsgericht

2. Maßnahme

Möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme, bei Baumaßnahmen auch Beginn und Dauer
An cem Standort Traoen Trarbach an der Mosel soll die^^^Landeor^cke um ein Landstromterrr.na! ergänz: werden um 

eine Versorgung der eigenen Fahrgastkabinenschiffe und dritter zu gewährleisten. Neben dem Landstromterminal auf dem 
Schwimmkörper wird auch eine neue Trafostation in etwa 300 Metern Entfernung errichtet Der Standort für die 

Trafostation wurde im Vorfeld durch ein Ingenieurbüro geprüft und zugesichert. Angebote für die technischen Anlagen liegen 
vor und anhand eines Leistungsverzeichnisses wurden die Tiefbauarbeiten bepreist Angebote für Installationsmaßnahmen 
wurden eingeholt und durch fachkundiges Personal sowie Dienstleistern geprüft Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 
2024 geplant, ein Abschluss der Maßnahme ist für das Q3 2025 geplant. Die Lieferzeiten, welche an dieses Projektplan 
geknüpft sind, wurden geprüft und durch die Dienstleister bestätigt. Für das Projekt sind neben den Tiefbauarbeiten und den 
Verlegen von Leitungen zu dem Liegeplatz auch Arbeiten zur Ertüchtigung der Landebrücke enthalten (Kabelschachte in 
der Brücke, Stahlbauer). Der Standort der zu errichtenden Trafostation befindet sich unterhalb der Weinberge außerhalb des 
Ortskernes vcn Traber Trarbach rs •.verdenHj^^^HAnschLsse a..f der l andebrucke nstal err diese kernen e ne

der Zukunft in der Lage den Energiebedarf der Fahrgastkabinenschiffe vollumfanglich zu decken.
ist die Anlagen auch ir
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3. Gesamtkosten und Zuwendung

Hinweis: Bei Baumaßnahmen ist eine Kostengliederung stets, sonst nach Maßgabe der Bewilligungsbehörde beizufügen.

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon voraussichtlich zuwendungsfahige Ausgaben 

Beantragter Fördersatz 

Beantragte Zuwendung

EUR

EUR

EUR

EUR

4. Begründung

Kurze Erläuterung der Notwendigkeit der Maßnahme sowie bei Baumaßnahmen eine Erklärung, dass ausführungsreife 
Plane vorliegen

Auf Grund der Vorgaben der SGD Nord die Liegestellen in Traben Trarbach bis zum Jahr 2028 um Landstrom zu erweitern 
ist es notwendig den Standort auszubauen. Unternehmensweite Ziele, zur Reduktion der C02 Emissionen bis zu dem Jahr 
2030. geben einen weiteren Anreiz den Standort zu ertüchtigen. Des Weiteren sind regionale Vorgaben, bereits heute ein 
Thema, dies betrifft Emissionsschutz im weiteren Sinne, also Lärm sowie C02 und sonstige Abgase Da Gemeinden 
vermehrt Grenzen und Auflagen erlassen, können mit den Anlagen diese Probleme bereits heute angegangen und der 
Standort Traben Trarbach langfristig gesichert werden.

5. Finanzierung

Gesamtkosten

Gesamtfinanzierung (Finanzierungsmittel) davon:

• Beitrage Dritter

■ Zuwendungen Dritter

■ Bund
Bewilligungs
bescheid' vom

• Landkreis

■ Sonstige

■ Eigenmittel

davon sollen vsl mit Krediten finanziert werden

■ Eigenleistungen

• sonstige Finanzierungsmittel 

Ungedeckt (beantragte Zuwendung):

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6. Fälligkeit der Kosten

Von den Gesamtkosten fallen voraussichtlich an:

Jahr EUR
davon zuwendungs

fähige Ausgaben 
EUR

Zeitraum

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsfolgejahr 2024

2. Haushaltsfolgejahr 2025

1 Falls noch hem Bewfligungsbescheid vortieg«. ist anzugeben, ob und aufgrund welcher rechtsverbindlichen Vereinbarung oder Zusage die Zuweisung bzw Oer 
Zuschuss zu erwarten ist.
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7. Zusätzliche Angaben bei Baumaßnahmen

Die nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Folgekosten (Belastung der künftigen Haushalte) werden
voraussichtlich betragen.

Ermittlung EUR

Personalkosten EUR

Sachkosten EUR

Kalkulatorische Kosten EUR

Einnahmen (z. B. Benutzungsgebühren) EUR

mithin Folgekosten EUR

Ergänzende Angaben

Diesem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen:

Übersichtsplan (Katasterplan)

Lageplan des Bauvorhabens
(im Maßstab 1:500)

Entwurfszeichnungen

bauaufsichtliche und/oder 
sonstige Genehmigungen

Rahmenterminplan

Erläuterungsbericht

Kostenberechnung
bis zur 3. Ebene (DIN 276 
Stand 12/2008)

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Nachweis

mit Darstellung der Erschließungs- und Außenanlagen

die Art und Umfang des Bauvorhabens prüfbar nachwetsen. im Maßstab 1:100; 
1:200; Details wie z.B. Schnitte. Aufstellungsplan; Trafokompakt-stationen; 
Übergabestationen 1:50. 1:20), alle technische Daten der elektrischen Anlagen; 
Anbindung und Darstellung an das öffentliche Netz (Trafostation. MSA. NSHV der 
z.B. Stadtwerke. Energieversorger); (Schema Starkstromanlagen; KG 440). ggf 
Bestandsunterlagen

(Vorbescheide genügen)

Veranlassung und Zweck der geplanten Baumaßnahme. Kapazität. Nutzung 
(gegebenenfalls Hinweise auf entsprechende Gesetze. VDE-DlN-Normen 
Verordnungen, Richtlinien oder veranlassende Schreiben, die in Abdruck 
beizufügen sind). Benennung des künftigen Eigentümers. Baulasttragers, 
Betreibers oder Nutznießers der Anlage
Bau- und Ausführungsan mit Erläuterung der baulichen, der ver- und 
entsorgungstechnischen, maschinentechnischen, elektrotechnischen und anderen 
Anlagen und Einrichtungen. Bevorratung, zugrundeliegenden technischen 
Vorschriften u. a. m.. Begründung der Wirtschaftlichkeit bei mehreren 
Lösungsmöglichkeiten die vorgesehene Abwicklung der Baumaßnahme (Vergabe 
und Ausführung). Stand der bauaufsichtlichen und sonstigen Genehmigungen 
usw.. etwaige Leistungen und Verpflichtungen sowie evtl. Rückflüsse nach den 
Gesetzen. Ortsstatuten und sonstigen Satzungen (Versorgungsanlagen)

Die Kosten sind für Hochbauten nach DIN 276. für andere Bauten entsprechend 
(gegebenenfalls nach Bauobjekten/Bauabschnitten unterteilt) zu ermitteln, wobei 
diejenigen Kosten, für die eine Zuwendung beantragt wird, gesondert auszuweisen 
sind. Als Anlagen sind - soweit erforderlich - Kosten-Aufschlüsslungen oder 
Berechnungen anderer Art. deren Ergebnisse der Kostenberechnung zugrunde 
gelegt wurden, beizufügen, bei Hochbauten auch die Berechnung der Flachen und 
des Rauminhaltes nach DIN 277

Nachweis der Vergabe von Aufträgen an freiberuflich Tätige nach den geltenden 
Vergabe bestimmungen
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FUr baufachliche Fragen zu den Antragsunterlagen steht die | 
Baubetreuuna LBB Ihnen aern zur Verfügung Ansprechpartner:

beim Landesbetrieb Liegenschafts- und

Die vergaberechtlichen Vorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung zu beachten 
Hinweise dazu finden Sie auf der Homepage des MWVLW RLP:

■ https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-i
vergabeverfahren/

• https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/wettbewerbspolitik/vergaberecht/nationale-
yergabeyerfahren/

8. Erklärung des Antragstellers

1. Ich/Wir erklare/n. dass mit dem beantragten Vorhaben noch nicht begonnen wurde Mir/Uns ist bekannt dass mit dem 
Vorhaben erst begonnen werden darf, wenn ein Bewilligungsbescheid ergangen ist oder die Genehmigung zum 
vorzeitigen Maßnahmen-/Baubegmn erteilt wurde

2. Ich/Wir erklare/n. dass wir zum Vorsteuerabzug 

X berechtigt

f" nicht berechtigt sind.

3. Die o a Maßnahme ist

X in Haushaltsplan/m den Planungsdaten bis zum Jahr 2024 unter der Buchungsstelle veranschlagt

bisher nicht veranschlagt.

4. Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher in den Antragsunterlagen enthaltenen Angaben

5. Ich/Wir versichere/n. dass mir/uns die der Zuwendungsgewahrung zugrunde liegenden rechtlichen Bestimmungen 
bekannt sind Dies sind insbesondere
■ die Verwaltungsvorschrift des Ministenums für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 16 11.2020 

zur Förderung von Landstromanlagen für Binnenschiffe (Förderrichtlmie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Verbesserung der Versorgung von Binnenschiffen mit Landstrom in Rheinland-Pfalz, MinBI. v 18 12.2020 Seite 
292).

■ Teil I bzw Teil II der Verwaltungsvorschnft zu § 44 Abs 1 der Landeshaushaltsordnung (W-LHO) vom 20.12 2002 
(MinBI. S. 22) einschließlich der Baufachlichen Erganzungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau), (Anlage 1 zu 
Teil I der W zu § 44 Abs. 1 LHO).

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die in den Antragsunterlagen enthaltenen Angaben subventionserhebliche Tatsachen im 
Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) vom 13.11 1998 (BGBl. I S 3322) i. V. m. § 2 Abs 1 Subventionsgesetz 
(SubvG) vom 29 07.1976 (BGBl I S. 2037) und § 1 des Landesgesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Subventionen nach Landesrecht - Landessubventionsgesetz (LSubvG) vom 07.06 1977 (GVBI S 168) sind Ich/Wir 
nehme/n davon Kenntnis, dass gemäß § 3 Abs. 1 SubvG der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen 
mitzuteilen sind, die der Bewilligung. Gewährung. Weitergewahrung. Inanspruchnahme oder dem Belassen der 
Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des 
Subventionsvorteils erheblich sind.

7. Mir/Uns ist bekannt, dass im Rahmen der Durchführung der zur Förderung beantragten Maßnahme die geltenden 
Vergabevorschriften
■ des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des 

Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz - VergRModG) vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S 203),
■ der Verordnung Uber die Vergabe öffentlicher Aufträge - Vergabeverordnung (VgV) in der Fassung der Verordnung 

zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsverordnung - VergRModVO) vom 12 April 
2016 (BGBl. I S. 624).

■ der Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der 
Energieversorgung - Sektorenverordnung (SektVO) in der Fassung der Verordnung zur Modernisierung des 
Vergaberechts (Vergaberechtsmodemisierungsverordnung - VergRModVO) vom 12 April 2016 (BGBl I S 657).

• der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A).
• der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)

zu beachten sind und wettbewerbsbeschrankende Verhaltensweisen der Landeskartellbehorde - angesiedelt beim 
Ministerium für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - unverzüglich mitzuteilen sind
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Mir/Uns ist das Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und des 
Ministeriums der Finanzen zu forderrechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen die VOB/A und die VOL/A vom 
16 06 2003 (MinBI. S. 374) bekannt.
Bei der Auftragsvergabe werde/n ich/wir darüber hinaus die Ziffer 17 der Verwaltungsvorschrift zur 
Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung vom 1.12.2015 (MinBI S. 350) sowie die Vorgaben des 
Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei Öffentlichen Auftragsvergaben - 
Landestariftreuegesetz (LTTG) vom 1.12 2010 (GVBI S. 426) beachten.

8. Die Antragsbearbeitung erfolgt unter der Nutzung von Datenverarbeitungssystemen Dafür ist die Speicherung und 
Verarbeitung der im Antrag vorgesehenen Daten erforderlich. Die Daten werden nur den mit der Antragsbearbeitung 
und der -abwicklung unmittelbar befassten Behörden zugänglich gemacht, soweit dies für die Antragsbearbeitung und - 
abwicklung erforderlich ist. Eine Verwendung für andere Zwecke, ausgenommen die Erstellung von Statistiken, ist

Rechtlicher Hinweis:
Alle zitierten Rechtsnormen und Rechtsvorschriften gelten in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung.
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Anlage I

Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben

Antragsteller Antrag vom

Beantragtes Vorhaben

1. Gesamtkosten

Gesamtkosten des Vorhabens, brutto EUR(Antragsteller ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt)

oder

Gesamtkosten des Vorhabens, netto EUR(Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt)

2. Grunderwerbskosten

Grunderwerbskosten laut Kostenvoranschlag EUR

Hiervon sind abzusetzen:

¯ Beiträge Dritter EUR

Wert der Grundstücke und Grundstücksanteile, die nicht EURzuwendungsfähig sind

¯ Sonstige nicht zuwendungsfähige Grunderwerbskosten EUR

Summe der nicht zuwendungsfähigen Grunderwerbskosten EUR

Zuwendungsfähige Grunderwerbsausgaben EUR

3. Baukosten

Baukosten laut Kostenvoranschlag EUR

Hiervon sind abzusetzen:

¯ Beiträge Dritter EUR

¯ Wert anfallender Stoffe oder Erlöse aus ihrer Veräußerung EUR

¯ Sonstige nicht zuwendungsfähige Baukosten EUR

Summe der nicht zuwendungsfähigen Baukosten EUR

Zuwendungsfähige Bauausgaben EUR

4. Verwaltungskosten

Verwaltungskosten laut Kostenvoranschlag EUR

Davon nicht zuwendungsfähige Verwaltungskosten EUR

Zuwendungsfähige Verwaitungsausgaben EUR

5. Summe

Zuwendungsfähige Ausgaben insgesamt EUR

c'J
(’4
0
('4

(0

Ort und Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Antragsteller/s/in
inkl. Dienstsiegel, Firmenstempel

616







\fon:
An:

CC:

Gesendet am: 
Betreff:

04.07.2024 09:41:10

AW: Förderantrag Standort Traben-Trarbach

Sehr geehr 

einer Fristverlängerung bis. i wir zu.

Aktuell vorliegenden Förderanlagen überschreiten das verlügbare Fördervolumen für die Jahre 2024/2025. Daher möchten wir erneut vorsorglich darauf hinweisen, dass 
generell kein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht.

Mt freundietwn Grüften.

ISB iMStHflM- 

.M StnMuMn«

Imesoions- und Strukturbank Rheinland-FfaB (ISB) 
Kjfchofslr 4. 55116 Mainz 
TeBfcrl 
Wad

«sm ist
wwstardgrifinder.rb.qe

Von:
Gesendet: Freitag, 28. Juni 2024 12:50

Betreff: Förderantrag Standort Traben-Trarbach

Guten Tag 
guten Tag

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 15. Mai 2024 erhalten Sie anbei einen Teil der gefoderten Unterlagen.
Auch in diesem Projekt Sind wir von verschiedenen Unternehmen und Behörden abhängig und müssen dazu sagen, dass wir noch nicht alle angefragten Unterlagen bis heute 
erhalten haben.

Daher bitten wir um Fristverlängerung bis 31.07.2024. 

Bitte geben Sie uns hierzu eine Rückmeldung. 

Herzlichen Dank.

Freundliche Grüße,

Investltlons- und Stmktutbank Pheinland-Pralz (ISBi 
Vorstand: Dr. Ulrich Link <Sprecher), Sandra Baurrisach
Vorsitzender des Verwaltungsrates: hr. Stephan Heinberg, Staatssekretär Ministerium der Finanzen 
Rechtsforn: Anstalt des ceffentlichen Rechts 
USt-IdNr.: DE160260474

Oer Inhalt dieser E-Mail und jeder uebcrmitteltc Anhang sind vertraulich. Falls Sie nicht der angegebene Srnpfaengcr sind oder falls di<
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